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Einstellung von Auszubildenden zu Verwaltungsfachangestellten  

in der Fachrichtung Kirchenverwaltung im Jahr 2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Berufsausbildung zum oder zur Verwaltungsfachangestellten in der 

Fachrichtung Kirchenverwaltung stehen den kirchlichen Verwaltungsstellen 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers im Jahr 2027            

insgesamt 20 Ausbildungsplätze zur Verfügung. 

Wir würden es sehr begrüßen, wenn Sie sich dazu entscheiden würden,     

Ausbildungsplätze im Kirchenamt anzubieten und zum 1. August 2027 Aus-

zubildende einzustellen. Durch Ihre Bereitschaft zur Ausbildung geben Sie 

jungen Schulabgänger*innen eine berufliche Perspektive und wirken     

gleichzeitig an der Ausbildung von qualifiziertem kirchlichem Verwaltungs-

nachwuchs aktiv mit. 

 

Beabsichtigen Sie im Jahr 2027 Auszubildende einzustellen, bitten wir Sie, 

falls noch nicht geschehen, mit uns bis zum 31. August 2026 in Kontakt 

zu treten und Ihre Verwaltungsstelle vorab für die Vergabe eines                

Ausbildungsplatzes vormerken zu lassen. 

 

Hinweise zur Finanzierung von Ausbildungsplätzen: 

Die Landeskirche trägt die Bruttopersonalkosten für Auszubildende, die im 

Jahr 2027 eingestellt werden, zur Hälfte. Die übrigen Personalkosten sind 

vom Anstellungsträger zu finanzieren. 
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 Landeskirchenamt ◼ Postfach 37 26 ◼ 30037 Hannover 

- 

 Dienstgebäude Rote Reihe 6 

   30169 Hannover 

 Telefon/Telefax 0511 1241-0 /266 

 E-Mail landeskirchenamt@evlka.de 

 Auskunft Herr Brix 

 Durchwahl 0511 1241-184 

 E-Mail tim.brix@evlka.de 

 

 Datum 2. Juni 2026 

 Aktenzeichen N-373-5 / 15 

- In der Landeskirche können 2027 bis zu 20 Auszubildende ein-

gestellt werden. 

- Für die Lehrtätigkeit werden Lehrbeauftragte in unterschiedli-

chen Fächern gesucht! 
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Aus dem vorzulegenden Protokollbuchauszug über den Einstellungsbe-

schluss soll daher hervorgehen, dass der ausbildende Kirchenkreis oder      

Kirchenkreisverband einen Finanzierungsanteil in Höhe von 50 % der       

Bruttopersonalkosten der oder des Auszubildenden erbringt. 

 

Allgemeine Hinweise zur Berufsausbildung: 

Hinweise zur Berufsausbildung zum oder zur Verwaltungsfachangestellten in 

der Fachrichtung Kirchenverwaltung und darüber, was Ihrerseits bei einer 

Einstellung zu beachten ist, erhalten Sie von uns nach der Zusage eines   

Ausbildungsplatzes. 

 

In diesem Zusammenhang weisen wir auch auf unsere Seite im Internet 

http://www.kirchliche-verwaltung.de hin. Dort finden Sie zahlreiche            

Informationen zur Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten. Weiterhin 

besteht dort auch die Möglichkeit zur Veröffentlichung von Stellenausschrei-

bungen für Ausbildungsplätze. Sollten Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch 

machen wollen, übersenden Sie uns bitte die entsprechende Ausschreibung 

per E-Mail (tim.brix@evlka.de). 

 

Im Hinblick auf einen praxisorientierten Unterricht würden wir uns freuen, 

wenn sich weitere Mitarbeitende der Kirchenämter dazu bereitfänden, in den 

Lehrgängen Unterricht zu erteilen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag 

zur Ausbildung des kirchlichen Verwaltungsnachwuchses. Herzlichen Dank 

für Ihre Unterstützung. Bitte melden Sie sich bei Interesse gern bei Herrn 

Brix (Tel.: 0511/1241-184). 

 

Schließlich bitten wir Sie, in den Kirchenämtern Schülerbetriebspraktikums-

plätze anzubieten. Hierin sehen wir eine gute Möglichkeit, Kontakt zu          

Jugendlichen herzustellen und sie als etwaige Nachwuchskräfte für die     -

kirchlichen Verwaltungsstellen oder für den kirchlichen Dienst insgesamt zu 

gewinnen. 

 

Bitte sprechen Sie uns bei Rückfragen gern an. 

 

Mit freundlichen Grüßen   

 

 

 

 

(Dr. Lehmann) 
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Verteiler: 

Kirchenkreisvorstände und Vorstände der Kirchenkreisverbände 

Kirchenämter 

Vorsitzende der Kirchenkreissynoden 

Büros der Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe 

Rechnungsprüfungsamt 

Gesamtausschuss der Mitarbeitendenvertretungen 

Selbstständige und unselbstständige Einrichtungen der Landeskirche 

 

 


